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1. Jahrgang. Nr. 1

B e s t e l l u n g e n  sind zu richten an die Verlags
abteilung der Magistratsdruckerei, Berlin N 4, Linien

straße 139—140, Telefon 42 46 51

10. Juli 1945
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AL dem Zusammenbiudi der nationalsozialistischen 
Regiemng in Deutschland ist die Macht auf die Regierungen 
der UdSSR, der Vereinigten Staaten von Amerika, des Ver
einigten Königreichs und der Provisorischen Regierung dei 
Französischen Republik übergegangen. Diese Macht umfaßt 
außer der Verwaltungs- auch die Justizhoheit.

Die Ri&itlinien der Alliierten sind für das deutsche Volk 
Gesetz. Danach sind alle von der nationalsozialistischen 
Regierung erlassenen Gesetze, soweit sie rassefeindlichen 
Charakter tiagen und der nationalsozialistischen Weltan
schauung entspringen, aufgehoben. Es gilt also im wesent
lichen die Gesetzgebung bis Januar 1933. Sache der Ver- 
waltungs- und Justizbehörden ist es, ihre Tätigkeit mit dem 
Geiste der neuen antifaschistischen und demokratischen Welt
anschauung zu beleben bis zum Erlaß neuer Gesetze, die 
der kommenden Zeit Vorbehalten bleiben müssen.


